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Merkblatt Todesfall 
 

Todesfall – was ist zu tun?  
 

Meldung an zuständiges Zivilstandsamt 
 

Wenn der Tod in der Gemeinde Wengi eingetreten ist, ist dies dem Zivilstandsamt Seeland, See-
vorstadt 105, 2502 Biel, Telefon 031 635 43 70 innert zwei Tagen zu melden. Bitte bringen Sie die 
ärztliche Todesbescheinigung sowie ein amtliches Ausweispapier (Familienausweis/ Niederlassungs-
ausweis) mit.  
 Falls Sie eine Bestattungsfirma beauftragen, nimmt diese Ihnen alle Formalitäten ab. 
 
Wenn die Person im Spital oder im Altersheim verstorben ist, wird die Spitalverwaltung oder die 
Heimleitung die Meldung an das zuständige Zivilstandsamt (am Sterbeort) vornehmen. Sie sorgt auch 
für die ärztliche Todesbescheinigung. 
 

Kontaktaufnahme mit einem Bestattungsunternehmen 
 

Zusammen mit einem Bestattungsunternehmen Ihrer Wahl können Sie die Bestattung organisieren. 
 
Bestattungsunternehmen in der Umgebung von Wengi: 
 

 Burkhalter Bestattungen, Kathrin Burkhalter-Tschirren, obere Fluh 2, 3251 Wengi 
 Telefon: 032 389 16 43, Mobile: 076 502 21 90, 
 E-Mail: info@burkhalter-bestattungen.ch; www.burkhalter-bestattungen.ch  

 

 Kocher Rolf Bestattungsdienste, Rütifeldstrasse 1, 3294 Büren an der Aare 
Telefon: 032 351 14 06, Mobile: 079 334 39 33,  
E-Mail: rkbs@bluewin.ch; www.kocher-bestattungen.ch  
 

 Geiser / Von Aesch Bestattungen, Obergasse 15, 2555 Brügg 
Telefon: 032 373 13 74, E-Mail: info@geiser-bestattungen.ch,  
www.geiser-bestattungen.ch  

 

Bestattungstermin 
 

In Absprache mit dem Pfarramt wird der Termin für die Bestattung oder Beisetzung sowie einer allfäl-
ligen Trauerfeier festgelegt. 
 
Evangelisch.-reformierters Pfarramt Wengi: 
Frau Magdalena Daum, Frauchwilstrasse 14, 3251 Wengi, Telefon: 032 389 16 46 
 
Römisch-katholische Pfarrei St. Katharina, Büren a. A.: 
Solothurnstrasse 40, 3294 Büren an der Aare, Telefon: 032 351 34 18 
 
Auf dem Friedhof Wengi sind folgende Bestattungs- und Beisetzungsarten möglich: 
Erdbestattung Sargreihengrab Ruhedauer 25 Jahre 
Erdbestattung Familiengrab Ruhedauer dauernd 
Kremation Urnenreihengrab Ruhedauer 25 Jahre 
Kremation Gemeinschaftsgrab Ruhedauer 25 Jahre 
 
Wenn jemand wünscht, dass eine Urne auf einem bestehenden Grab beigesetzt wird, ist dies nur 
möglich, wenn das bestehende Grab nicht älter als 15 Jahre ist. 
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Friedhofreglement 
 

Detaillierte Angaben finden Sie im Friedhof- und Bestattungsreglement der Einwohnergemeinde 
Wengi. Erhältlich bei der Gemeindeverwaltung Wengi oder abrufbar unter www.wengi-be.ch (Rubrik: 
Verwaltung > Reglemente und Verordnungen). 
 

Todesanzeigen / Leidzirkulare werden gedruckt durch 
 

Druckereien in der Umgebung von Wengi:  
 

 Hertig + Co. AG, Werkstrasse 34, 3250 Lyss   Tel: 032 343 60 00 

 Lyssbach Druck AG, Zeughausstrasse 3a, 3250 Lyss  Tel: 032 384 36 33 

 Grafodruck, Dorfstrasse 43, 3257 Grossaffoltern  Tel: 032 389 15 51 
 
Evtl. Publikation der Todesanzeige im amtlichen Anzeiger oder in einer Tageszeitung.  
 
Sollten keine Trauerzirkulare gedruckt werden, kann ein Zirkular über die Gemeinde Wengi erstellt 
und auf dem Gemeindegebiet via Post verteilt werden (nur in Ausnahmefällen und kostenpflichtig). 
 

Meldung an die Gemeinde 
 

Die Gemeindeverwaltung (Tel. 032 389 14 84) ist der Bestattungstermin, die Art der Beerdigung (Fa-
miliengrab, Erdbestattung, Urnengrab oder Gemeinschaftsgrab) und die Kontaktperson mitzuteilen. 
 

Meldung an den Friedhofgärtner 
 

Der Friedhofsgärtner Alfred Zurbuchen, Scheunenberg 39, Wengi, Tel: 032 389 22 28, ist über die 
Beerdigung zu informieren.  
 

Siegelungsdienst  
 

Die Siegelungsbeauftragte der Gemeinde Wengi wird innerhalb von sieben Tagen mit den Angehöri-
gen Kontakt aufnehmen, um einen Termin für die Aufnahme des Siegelungsprotokolls zu vereinba-
ren. Die betroffenen Personen haben die Pflicht, alle Vermögenswerte anzugeben und erforderliche 
Auskünfte zu erteilen. Es ist hilfreich, wenn die nötigen Dokumente bereitgestellt werden.  
 
Folgende Unterlagen sind bei der Aufnahme bereit zu halten: 
 

- vorhandenes Testament 
- Ehe- oder Erbvertrag 
- letzte Steuererklärung 
- Auszüge Sparkonten und andere Vermögenswerte 
- Versicherungspolicen 
- Adressen der Erben 

 
Befindet sich ein Testament in der Wohnung der verstorbenen Person, ist dieses ungeöffnet der Sie-
gelungsbeauftragten oder direkt der Gemeindeverwaltung Wengi abzugeben.  
 
Die Erstellung des Siegelungsprotokolls ist gebührenpflichtig und wird nachträglich in Rechnung ge-
stellt.  
 

Notar  
 

Der Notar erstellt ein allfälliges Inventar (bei Vermögen über CHF 100‘000.– zwingend!) und berät die 
Hinterbliebenen, wenn eine Teilung des Nachlasses gewünscht wird. Um die Berechtigung der Erben 
gegenüber Banken und dem Grundbuchamt zu legitimieren, stellt der Notar einen Erbenschein aus. 
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Mitteilung des Todesfalls 
 

 Bank oder PostFinance 

 Pensionskasse 

 Krankenkasse 

 Unfall- und Lebensversicherung 
 
Wenn der Haushalt aufzulösen ist: 
 

 Mietvertrag kündigen 

 Postumleitung organisieren 

 Versicherungen (Hausrat-, Auto- und Privathaftpflichtversicherung etc.) kündigen 

 Telefon kündigen 

 Elektrizitäts- und Gaswerk benachrichtigen  

 Verträge und Abonnemente kündigen 
 

Die Aufzählung ist nicht abschliessend. 

 
 
 
 
Gemeindeverwaltung Wengi 
 


